
 

 

Rahmenhygieneplan Version II  
der Kunstschule PINX 
 
Regelungen und Maßnahmen 
 
Information an alle Teilnehmenden   
 
Informationen auf der Homepage der Kunstschule 
 
Infoplakate zu Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen am Eingang bzw.in den Räumen der Kunstschule. 
 
Eltern, Teilnehmende und Dozent*innen werden über neue Veränderungen, Regelungen und Maßnahmen per 
Internet informiert. 
 
Alle Kurse finden erst einmal nur 60(45) Minuten statt,  
es werden nur feste Kindergruppen künstlerisch-pädagogisch betreut und diese können ohne Abstandsregeln 
ausschließlich in einem vorher bestimmten Raum oder Draußen stattfinden,  
nach der Durchführung müssen alle Gegenstände, die die Kinder berührt haben mit Flächendesinfektion 
gereinigt werden, das gleiche gilt für Türklinken, Waschräume und Toiletten. 
 
Erhalten bleibt vorerst, das Capoeira bei schönem Wetter draußen stattfindet.  
Der Tonkurs ist ausgesetzt.  
Der Ü50- Kurs findet unter Einhaltung der allgemeinen Abstandsregeln statt. 
Teamsitzungen und Teambesprechungen finden weiterhin online über Zoom oder hybrid (Kombination aus 
Onlline und Präsens) statt. 
 
Kunstschulinterne 
Kommunikation 

Der Austausch der Dozent*innen findet über virtuelle Formate (z.B. telegramm oder Zoom). 
 
Abstandsregeln  

Der Mindestabstand von 1,50 m ist in jedem Fall und in allen Räumen (z.B. auch in Fluren, im Büro- und 
Sanitärbereich) von allen Erwachsenen und außerhalb des Gruppenraumes auch von allen Kindern  
einzuhalten. Das gilt auch beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.  
 
Kinder der einzelnen festen Kindergruppen müssen diesen Abstand innerhalb des Raumes nicht einhalten. 
 
Dozierende dieser Kindergruppen tragen während des Unterrichtens einen transparenten Mund-
Nasenschutz. Innerhalb des Raumes gelten auch für diese die Abstandsregeln nicht, sind aber verpflichtet 
sich schützend und vernunftbegabt zu verhalten. 
 
Mundschutz kann von den Kindern innerhalb der Räume abgenommen werden. 
 
Erwachsene Teilnehmende können den Mund-Nasen-Schutz abnehmen, wenn Sie auf ihrem festen Arbeitsplatz 
angekommen sind. 
 
Um den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 m in den Kursräumen für die Erwachsenen-Kurse zu 
gewährleisten, werden die Maler-Einzeltische und Fussbodenmarkierungen erhalten. 
 
Abhängig von der Größe der Kursräume wird die Zahl der Teilnehmenden begrenzt. 
Gruppen- und Partnerarbeiten, die dem Mindestabstand und den Hygieneregeln zuwiderlaufen, sind bei 
Erwachsenen-Gruppen nicht möglich. 
 
Gruppen- und Partnerarbeiten in festen Kindergruppen sind möglich. 
 
Der versetzte Kursbeginn mit entsprechend langen Pausen zwischen den Kursen verhindert eine ungewünschte 
Nichteinhaltung des 1,50 m Mindestabstandes beim Kommen und Gehen der Teilnehmenden. Es findet immer 



 

 

nur ein Kurs zu einer Zeitschiene in der Kunstschule statt, mit Ausnahme des Freitags an dem die Kurse auf 
zwei verschiedenen Stockwerken stattfinden. Auch hier darf es nicht zur Nichteinhaltung der Abstandsregeln 
kommen. 
Zwischen den einzelnen festen Kursterminen der festen Kindergruppen, wird ausreichend gelüftet. 
 
 
 
Hygieneregeln  

Die Kunstschule sorgt für ausreichend Möglichkeiten zum Hände waschen, mit Flüssigseifenspender und 
Einmalpapierhandtüchern. 
Händedesinfektion wird in jedem Raum platziert direkt an der Tür.  
(Desinfizieren der Hände sofort bei Eintritt des Raumes)  
Flüssigseifenspender sind im Bad und am Waschbecken des großen Kursraumes bereitgestellt. 
 
Gründliche Händehygiene (z.B. nach dem Naseputzen), nach Betreten der Kunstschule, nach der Benutzung der 
Öffentlichen Verkehrsmittel, nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, dem Aufsetzen und Abnehmen 
eines Mund-Nasen-Schutzes. Nach dem Toilettengang etc. ist durch gründliches 
Händewaschen (etwa 30 Sekunden mit warmem oder kaltem Wasser und Seife) oder sachgerechte 
Händedesinfektion zu gewährleisten. 
Den Teilnehmenden ist die korrekte Anwendung einer Händedesinfektion altersgerecht von den Dozierenden 
zu erläutern. Durchführung der Händedesinfektion, zumindest mit Kindern bis 10 Jahren, darf nur unter 
Anwesenheit / Anleitung durch eine Aufsichtsperson erfolgen. 
Für eine Händedesinfektion muss das Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand 
gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände eingerieben werden. Dabei ist 
auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. 
 
Türgriffe, Treppenläufe etc. möglichst nicht mit den Händen berühren, ggf. Ellenbogen benutzen. 

Die Kunstschule PINX gewährleistet, dass sich Teilnehmende und Personal der Kunstschule nicht zu eng 
begegnen. (ein Kurs pro Tag) 
 
Lüftung  

Alle Räumlichkeiten mit Kursbetrieb müssen regelmäßig (alle 45 Minuten) und intensiv durch vollständiges 
Öffnen der Fenster gelüftet werden. (Ist das komplette Öffnen von Fenstern zum Lüften nicht möglich, darf der 
entsprechende Raum nicht für den Kursbetrieb genutzt werden.) 
 
Reinigung  

Weiterhin bestehen erhöhte Reinigungsintervalle für Kurs-, Sanitär- und Büroräume. 
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. 
Jeder Dozierende übernimmt ab September die Flächen und Gegenstands Desinfektion selbst. 
(Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination mit einem 
Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. 
Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen.) 
 
Die Infektiosität der Cornonaviren nimmt auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit von Material und 
Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Die mechanische Reinigung von Oberflächen (Tische, Stühle, 
Türklinken, Waschbecken) wird deswegen mit desinfizierenden Reinigungsmitteln nach jedem Kurs 
gewährleistet und von den Dozierenden selbst übernommen. 
Benutztes Material (Pinsel, Stifte, Werkzeug etc.) ist in jedem Fall nach Ende des Kurses mit warmem Wasser 
und handelsüblichem Reinigungsmittel zu reinigen. 
 
Eine Flächendesinfektion in der Kunstschule wird als Wischdesinfektion und nicht als Sprühdesinfektion mit 
einer kalten Lösung erfolgen. Als Nachweis für die regelmäßige Flächenreinigung wird ein Reinigungsprotokoll 
für jeden Kursraum in Benutzung sowie die Gemeinschaftsflächen (Flure, Lichtschalter, Tische, Telefone, 
Kopierer, Treppen- und Handläufe, Türklinken, Fenster- und Schubladengriffe, Waschgelegenheiten etc.) 
anzulegen und einzuhalten. 
 



 

 

Computermäuse und Tastatur werden von den Benutzern nach der Benutzung selbst mit geeigneten 
Reinigungsmitteln zu reinigen. 
 
Die Müllbehälter sind täglich nach jeder Kurseinheit (festen Kindergruppe) zu leeren. 
 
Der Bedarf an Desinfektions- und Reinigungsmitteln in den einzelnen Kunstschulen ist regelmäßig zu prüfen. 
Ein ausreichender Vorrat ist verpflichtend. 
 
 
 
Aufzeichnung 

Da die Teilnehmenden von der Kunstschule zu registrieren sind, wird nach jedem Kinder-Kurs ein ungefährer 
und nach jedem Erwachsenen-Kurs ein genauer Sitzordnungsplan geführt, der für die Dozierenden bereit 
liegt.  
Die Tischordnung kann in den festen Kindergruppen flexibel genutzt werden, die Einzeltische bleiben aber 
ersteinmal erhalten.  
 
 
Meldepflichten  

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl 
der begründete Verdacht einer 
Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in der Kunstschule dem zuständigen Gesundheitsamt 
unverzüglich zu melden. 
Darüber hinaus sind die Erziehungsberechtigten, Teilnehmenden und Dozent*innen von der Kunstschulleitung 
über den begründeten Verdacht einer 
Erkrankung bzw. das Auftreten von COVID-19 Fällen in der Kunstschule zu benachrichtigen. 

Jeder Dozierender, der in der Kunstschule arbeitet legt einen zeitnahen Coronatest bis zum 1. September 

vor, wenn dies nicht von der Krankenkasse übernommen wird, kommt PINX für die Kosten auf, daher bitten 

wir um die nötigen Quittungen. 

 

Besonderer Hinweis für die Eltern: 

Nach der neuen niedersächsischen Verlautbarung vom 10.juli 2020                                                                                    
und durch die Bekanntgabe des Landes Jugendrings vom 10.juli 2020  
müssen ihre Kinder in festen Gruppen innerhalb des Raumes keine ABSTANDSREGELN einhalten, Masken 
können von den Kindern im Kursraum für die Dauer der Kurse abgenommen werden. Für die Dozierenden gilt 
untereinander die Abstandspflicht und eine generelle Maskenpflicht und Abstandspflicht für alle außerhalb des 
Kursraumes. In den Kursräumen, also während des Kurses werden von den Dozierenden zum Schutz der Kinder 
durchsichtige Mund Nasen Schutz Masken getragen, die von PINX besorgt werden. Jede feste Kindergruppe 
wird als "eine Person" gesehen, somit werden die Toiletten jeweils nach dem Kurs desinfiziert und sind jeweils 
nur für diesen Kurs benutzbar.  
Sie als Eltern selbst dürfen die Räume der Kunstschule nicht betreten und geben die Kinder an der Tür/Tor ab. 
Für alle Eltern gilt selbstverständlich die Abstand - Masken - Pflicht. Ausnahme ist Elmiras Gruppe, da ist die 
Regelung: Eltern der neuen Kinder dürfen mit hinein, haben auch während des Kurse Abstands und 
Maskenpflicht (d.h. sitzen die gesamte Zeit mit Maske am Rand), alle anderen Eltern dürfen die Kinder nur bis 
zur Außentür, mit Wahrung der Abstandsregeln begleiten. An der Außentür werden sie von Elmira abgeholt. ) 
Lüftung, Reinigung der Materialien mit Flächendesinfektion bleiben bestehen. 
 
  

Alle neuen Hygiene – Regelungen gelten ab dem 1. 9.2020 

auf Vorbehalt und Wiederruf. 

H.Strutz 1.August 2020 


